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A. Problem und Ziel 

Das Mehrseitige Übereinkommen vom 24. November 2016 (BGBl. 
2020 II S. 946, 947) zur Umsetzung steuerabkommensbezogener 
 Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinn -
verlagerung (Multilaterales Instrument – MLI) wurde am 7. Juni 2017 
durch die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet und ist für die 
Bundesrepublik Deutschland am 1. April 2021 in Kraft getreten. Ziel ist 
es, die abkommensbezogenen Empfehlungen des gemeinsamen Pro-
jekts der OECD und der G20 zur Gewinnverkürzung und Gewinnver-
lagerung („Base Erosion and Profit Shifting“ – BEPS) – insbesondere 
des Mindeststandards in Aktionspunkt 6 (Vermeidung von Abkommens-
missbrauch) – in die zwischen den beigetretenen Staaten bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zu implementieren. Für die 
 Wirkung des Multilateralen Instruments ist jedoch entscheidend, welche 
Auswahlentscheidungen die einzelnen Unterzeichnerstaaten getroffen 
haben und inwieweit eine Übereinstimmung der Auswahlentscheidun-
gen im jeweiligen bilateralen Verhältnis vorliegt („matching“). 

Alternativ können die Inhalte des Multilateralen Instruments im Wege 
bilateraler Protokolle zur Änderung des bestehenden Abkommens um-
gesetzt werden. Mit der Republik Litauen wurde vereinbart, die Ergeb-
nisse der Auswahlentscheidungen zum Multilateralen Instrument zwi-
schen Deutschland und Litauen über ein bilaterales Änderungsprotokoll 
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umzusetzen. Das Abkommen vom 22. Juli 1997 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Republik Litauen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen (BGBl. 1998 II S. 1571, 1572) wurde daher aus dem 
 Geltungsbereich des Multilateralen Instruments selbst ausgenommen. 

B. Lösung 

Das Änderungsprotokoll vom 30. September 2022 fügt die sich aus der 
Übereinstimmung der Auswahlentscheidungen zum Multilateralen In-
strument ergebenden Regelungen in das Abkommen vom 22. Juli 1997 
ein und nimmt erforderliche Anpassungen und Änderungen an den be-
stehenden Regelungen vor. Hervorzuheben sind folgende Punkte: 

1. Präambel 

Durch eine Änderung der Präambel wird entsprechend dem BEPS-Min-
deststandard ausgedrückt, dass sowohl Doppelbesteuerungen als 
auch Nichtbesteuerungen oder reduzierte Besteuerungen vermieden 
werden sollen. 

2. Missbrauchsvermeidung  

Im Änderungsprotokoll wird das gegenseitige Verständnis darüber fest-
gehalten, dass das DBA der Anwendung der nationalen Missbrauchs-
regelungen beider Staaten nicht entgegensteht. Zudem wurde die  
dem BEPS-Mindeststandard entsprechende Missbrauchsvermeidungs -
klausel, die auf ein Hauptzweck-Kriterium abstellt („Principal Purpose 
Test“ – PPT), aufgenommen. 

Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll das Änderungsprotokoll die 
für die Ratifikation erforderliche Zustimmung der gesetzgebenden 
 Körperschaften erlangen. 

C. Alternativen 

Keine. 

Aufgrund der Vereinbarung beider Staaten, die Inhalte des Multilatera-
len Instruments im Wege eines bilateralen Protokolls zur Änderung des 
bestehenden Abkommens umzusetzen, hat Deutschland das Abkom-
men vom 22. Juli 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Aus-
wahlentscheidung zum Multilateralen Instrument von der Liste der 
 erfassten Doppelbesteuerungsabkommen („covered tax agreements“) 
genommen. Eine Umsetzung der Inhalte dieses Änderungsprotokolls 
über das Multilaterale Instrument selbst kommt daher nicht mehr in 
 Betracht. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Maßnahmen dienen der Sicherung des Steueraufkommens. 

E. Erfüllungsaufwand 

Es ist davon auszugehen, dass durch das Vertragsgesetz kein eigen-
ständiger Erfüllungsaufwand begründet wird. Informationspflichten für 
die Wirtschaft werden weder eingeführt noch verändert oder abge-
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schafft. Darüber hinaus führt das Vertragsgesetz weder für Unterneh-
men noch für Bürgerinnen und Bürger und für die Steuerverwaltung des 
Bundes und der Länder zu messbaren Veränderungen des Erfüllungs-
aufwandes.  

Die „One in, one out“-Regel ist nicht anzuwenden, weil es sich um die 
1:1-Umsetzung eines völkerrechtlichen Vertrages handelt. 

F. Weitere Kosten 

Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, entstehen durch dieses Vertragsgesetz keine unmittelbaren, 
 direkten Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind von diesem Ver-
tragsgesetz nicht zu erwarten.
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  Bundesrepublik Deutschland                                Berlin, den 31. März 2023 
             Der Bundeskanzler 
 
 
An den 
Präsidenten des Bundesrates 
 
 
Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von 
der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 30. September 2022 zur 
Änderung des Abkommens vom 22. Juli 1997 zwischen der Bundes -
republik Deutschland und der Republik Litauen zur Vermeidung der 
 Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen 

mit Begründung und Vorblatt. 
Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 

Olaf Scholz

Fristablauf: 12. 05. 23
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Gesetz 
zu dem Protokoll vom 30. September 2022 

zur Änderung des Abkommens vom 22. Juli 1997 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik Litauen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen 

Vom                           2023 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Dem in Wilna am 30. September 2022 unterzeichneten Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 22. Juli 1997 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (BGBl. 1998 II S. 1571, 1572) wird zugestimmt. Das Protokoll 
wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
(2) Der Tag, an dem das Protokoll nach seinem Artikel 6 Absatz 2 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu 

geben. 
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Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1 

Auf das Protokoll ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes anzuwenden, 
da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. 

Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 105 Absatz 3 des Grundgeset-
zes erforderlich, da das Aufkommen aus den durch das Protokoll betroffenen 
Steuern gemäß Artikel 106 Absatz 3, 5 und 6 des Grundgesetzes ganz oder zum 
Teil den Ländern oder den Gemeinden zusteht. 

Darüber hinaus ist die Zustimmung des Bundesrates nach Artikel 108 Absatz 5 
Satz 2 des Grundgesetzes erforderlich, da das Protokoll Verfahrensregelungen 
enthält, die sich auch an die Landesfinanzbehörden richten. 

Zu Artikel 2 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Protokoll nach seinem Artikel 6 in 
Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 

Schlussbemerkung 

Mit dem Vertragsgesetz erfolgt die Umsetzung des am 30. September 2022 
 unterzeichneten Protokolls zur Änderung des Abkommens vom 22. Juli 1997 
 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Litauen zur Ver -
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen (BGBl. 1998 II S. 1571, 1572). Schwerpunkt des Protokolls 
ist die Umsetzung der abkommensbezogenen Empfehlungen des sogenannten 
BEPS-Projekts. Hervorzuheben ist, dass durch eine Änderung der Präambel ent-
sprechend dem BEPS-Mindeststandard ausgedrückt wird, dass sowohl Doppel-
besteuerungen als auch Nichtbesteuerungen oder reduzierte Besteuerungen 
 vermieden werden sollen. Zudem wird die dem BEPS-Mindeststandard entspre-
chende Missbrauchsvermeidungsklausel, die auf ein Hauptzweck-Kriterium ab-
stellt („Principal Purpose Test“ – PPT), aufgenommen. 

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur 
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die 
der Umsetzung der VN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient. Er trägt 
insbesondere zur ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit bei. 

Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige 
Entwicklung anhand von bestimmten Indikatoren und darauf bezogenen Zielen, 
die sich in ihrer Systematik an den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung 
(Nachhaltigkeitsziele) der Vereinten Nationen orientieren. Das Gesetz dient der 
nachhaltigen Entwicklung, da mit dem Protokoll die Nachhaltigkeitsziele 10 
 („Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern“) und 17 („Umsetzungsmittel 
stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem 
 Leben erfüllen“) unterstützt werden. 

Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 10 leisten Steuern einen Beitrag, um Ein-
kommensungleichheit zu verringern. Steuerverkürzung oder -umgehung bedroht 
die Effektivität dieses Ausgleichs. Die Umsetzung der BEPS-Empfehlungen, auch 
durch das hier vorliegende Protokoll, ist ein wesentlicher Baustein zur Schließung 
von Steuerschlupflöchern und für eine faire globale Besteuerung. 

Entsprechend des Nachhaltigkeitszieles 17 trägt die Umsetzung der BEPS-Emp-
fehlungen zudem dazu bei, die internationale Zusammenarbeit im Bereich der 
Besteuerung zu verbessern und die Kapazitäten zur Erhebung von Steuern zu 
verbessern. 

Dabei unterstützt das Vorhaben die folgenden Indikatorenbereiche: 8.2a (Staats-
verschuldung) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit). Eine Nachhaltigkeits-
relevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 

Die Maßnahmen dienen der Sicherung des Steueraufkommens. 
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Es ist davon auszugehen, dass durch das Vertragsgesetz kein eigenständiger 
Erfüllungsaufwand begründet wird. Informationspflichten für die Wirtschaft wer-
den weder eingeführt noch verändert oder abgeschafft. Darüber hinaus führt das 
Vertragsgesetz weder für Unternehmen noch für Bürgerinnen und Bürger und für 
die Steuerverwaltung des Bundes und der Länder zu messbaren Veränderungen 
des Erfüllungsaufwandes. Die „One in, one out“-Regelung ist nicht anzuwenden, 
weil es sich bei diesem Vertragsgesetz um die 1:1-Umsetzung eines völkerrecht-
lichen Vertrages handelt. 
Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, ent-
stehen durch dieses Vertragsgesetz keine unmittelbaren, direkten Kosten. Aus-
wirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver -
braucherpreisniveau, sind von diesem Vertragsgesetz nicht zu erwarten. 
Da der dem Vertragsgesetz zugrundeliegende völkerrechtliche Vertrag keine Be-
fristung seiner Anwendung enthält, kommt eine Befristung des Vertragsgesetzes 
nicht in Betracht. Einer Evaluation des Vertragsgesetzes bedarf es nicht, da der 
dem Vertragsgesetz zugrundeliegende völkerrechtliche Vertrag nur durch einen 
weiteren bilateralen völkerrechtlichen Vertrag geändert oder durch dessen Kün-
digung einseitig beendet werden könnte.
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Die Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Republik Litauen – 

von dem Wunsch geleitet, ein Protokoll zur Änderung des 
 Abkommens vom 22. Juli 1997 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Litauen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen zu schließen – 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Die Präambel wird wie folgt gefasst: 

„Die Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Republik Litauen – 

von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen 
weiterzuentwickeln und ihre Zusammenarbeit in Steuersachen zu 
vertiefen, 

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallen-
den Steuern eine Doppelbesteuerung zu beseitigen, ohne Mög-
lichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerver-
kürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche 
Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen 
vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in 
Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen – 

sind wie folgt übereingekommen:“. 

Artikel 2 
(1) Nach Artikel 5 Absatz 4 wird folgender neue Absatz 4a ein-

gefügt: 

„(4a) Absatz 4 gilt nicht für eine von einem Unternehmen ge-
nutzte oder unterhaltene feste Geschäftseinrichtung, wenn das-
selbe Unternehmen oder ein eng verbundenes Unternehmen an 
demselben Ort oder an einem anderen Ort in demselben Ver-
tragsstaat eine Geschäftstätigkeit ausübt und 

a) dieser Ort oder der andere Ort für das Unternehmen oder das 
eng verbundene Unternehmen nach diesem Artikel eine Be-
triebsstätte darstellt oder 

The Federal Republic of Germany 

and 

the Republic of Lithuania, 

Desiring to conclude a Protocol amending the Agreement of 
22 July 1997 between the Federal Republic of Germany and the 
Republic of Lithuania for the Avoidance of Double Taxation with 
respect to Taxes on Income and on Capital,  
 

Have agreed as follows: 

Article 1 
The Preamble shall read as follows: 

“The Federal Republic of Germany 

and 

the Republic of Lithuania, 

Desiring to further develop their economic relationship and to 
enhance their cooperation in tax matters,  
 

Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes 
covered by this Agreement without creating opportunities for non-
taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (in-
cluding through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining 
reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of resi-
dents of third States),  
 

Have agreed as follows:”. 

Article 2 
(1) A new paragraph 4a shall be inserted after paragraph 4 of 

Article 5 as follows: 

“(4a) Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business 
that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise 
or a closely related enterprise carries on business activities at the 
same place or at another place in the same Contracting State and 
 

a) that place or other place constitutes a permanent establish-
ment for the enterprise or the closely related enterprise under 
the provisions of this Article, or 
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b) die Gesamttätigkeit, die sich aus den von den beiden Unter-
nehmen an demselben Ort oder von demselben Unterneh-
men oder eng verbundenen Unternehmen an den beiden 
 Orten ausgeübten Tätigkeiten ergibt, weder vorbereitender Art 
ist noch eine Hilfstätigkeit darstellt, 

sofern die von den beiden Unternehmen an demselben Ort oder 
von demselben Unternehmen oder eng verbundenen Unterneh-
men an den beiden Orten ausgeübten Geschäftstätigkeiten sich 
ergänzende Aufgaben darstellen, die Teil eines zusammenhän-
genden Geschäftsbetriebs sind.“ 

(2) Nach Artikel 5 Absatz 7 wird folgender neue Absatz 8 an-
gefügt: 

„(8) Im Sinne dieses Artikels ist eine Person oder ein Unter-
nehmen mit einem Unternehmen eng verbunden, wenn allen 
maßgeblichen Tatsachen und Umständen zufolge einer den 
 anderen beherrscht oder beide von denselben Personen oder 
Unternehmen beherrscht werden. In jedem Fall gilt eine Person 
oder ein Unternehmen als mit einem Unternehmen eng verbun-
den, wenn einer von beiden mittelbar oder unmittelbar mehr als 
50 vom Hundert der Eigentumsrechte am anderen (oder bei einer 
Gesellschaft mehr als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte 
und des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder der 
 Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt oder wenn eine 
 weitere Person oder ein weiteres Unternehmen mittelbar oder 
 unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte an der 
Person und dem Unternehmen beziehungsweise an den beiden 
Unternehmen (oder bei einer Gesellschaft mehr als 50 vom Hun-
dert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile 
der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) 
besitzt.“ 

Artikel 3 

Der Wortlaut des Artikels 9 wird Artikel 9 Absatz 1. Diesem wird 
folgender neue Absatz 2 angefügt: 

„(2) Rechnet ein Vertragsstaat den Gewinnen eines Unterneh-
mens dieses Staates Gewinne zu, mit denen ein Unternehmen 
des anderen Vertragsstaats in diesem anderen Staat besteuert 
worden ist, und besteuert diese Gewinne entsprechend, und han-
delt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die das 
Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die 
zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen 
die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen 
 miteinander vereinbart hätten, so nimmt dieser andere Staat eine 
entsprechende Berichtigung der Höhe der dort von diesen 
 Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei der Ermittlung dieser Be-
richtigung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu 
berücksichtigen, und erforderlichenfalls konsultieren die zustän-
digen Behörden der Vertragsstaaten einander.“ 

Artikel 4 

Nach Artikel 26 wird folgender neue Artikel 26A eingefügt: 

„Artikel 26A 

Verhinderung von Abkommensmissbrauch 

Ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens 
wird eine Vergünstigung nach diesem Abkommen nicht für be-
stimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter 
Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände 
die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser Vergüns-
tigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion 
war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung ge-
führt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewäh-
rung dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel 
und Zweck der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens 
im Einklang steht.“ 

Artikel 5 

Nummer 8 des Protokolls zum Abkommen wird aufgehoben. 

b) the overall activity resulting from the combination of the activ-
ities carried on by the two enterprises at the same place, or 
by the same enterprise or closely related enterprises at the 
two places, is not of a preparatory or auxiliary character,  
 

provided that the business activities carried on by the two enter-
prises at the same place, or by the same enterprise or closely re-
lated enterprises at the two places, constitute complementary 
functions that are part of a cohesive business operation.”  
 

(2) A new paragraph 8 shall be inserted after paragraph 7 of 
Article 5 as follows: 

“(8) For the purposes of this Article, a person or enterprise is 
closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts 
and circumstances, one has control of the other or both are under 
the control of the same persons or enterprises. In any case, a per-
son or enterprise shall be considered to be closely related to an 
enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per 
cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a com-
pany, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of 
the company’s shares or of the beneficial equity interest in the 
company) or if another person or enterprise possesses directly 
or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, 
in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate 
vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity 
interest in the company) in the person and the enterprise or in the 
two enterprises.”  
 
 
 

Article 3 

The wording of Article 9 shall be paragraph 1 of Article 9. After 
this paragraph, a new paragraph 2 shall be inserted as follows: 

“(2) Where a Contracting State includes in the profits of an en-
terprise of that State – and taxes accordingly – profits on which 
an enterprise of the other Contracting State has been charged to 
tax in that other State and the profits so included are profits which 
would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State 
if the conditions made between the two enterprises had been 
those which would have been made between independent enter-
prises, then that other State shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 
determining such adjustment, due regard shall be had to the other 
provisions of this Agreement and the competent authorities of the 
Contracting States shall if necessary consult each other.”  
 
 

Article 4 

A new Article 26A shall be inserted after Article 26 as follows: 

“Article 26A 

Prevention of Treaty Abuse 

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a ben-
efit under this Agreement shall not be granted in respect of an 
item of income or capital if it is reasonable to conclude, having 
regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that 
benefit was one of the principal purposes of any arrangement or 
transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless 
it is established that granting that benefit in these circumstances 
would be in accordance with the object and purpose of the rele-
vant provisions of this Agreement.”  
 
 

Article 5 

Paragraph 8 of the Protocol to the Agreement shall be de leted. 
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Artikel 6 

(1) Dieses Änderungsprotokoll bedarf der Ratifikation; die Ra-
tifikationsurkunden werden so bald wie möglich ausgetauscht. 

(2) Dieses Änderungsprotokoll tritt am Tag des Austauschs der 
Ratifikationsurkunden in Kraft. Das Abkommen in der durch die-
ses Änderungsprotokoll geänderten Fassung wird daraufhin in 
beiden Vertragsstaaten wirksam 

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern für Beträge, die 
am oder nach dem 1. Januar des Kalenderjahrs gezahlt wer-
den, das dem Jahr folgt, in dem das Änderungsprotokoll in 
Kraft tritt; 

b) bei Steuern vom Einkommen und vom Vermögen für Steuern, 
die für Zeiträume ab dem 1. Januar des Kalenderjahrs erho-
ben werden, das dem Jahr folgt, in dem das Änderungspro-
tokoll in Kraft tritt. 

Geschehen zu Vilnius am 30. September 2022 in zwei Urschrif-
ten, jede in deutscher, litauischer und englischer Sprache, wobei 
jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung 
des deutschen und des litauischen Wortlauts ist der englische 
Wortlaut maßgebend.

Article 6 

(1) This Amending Protocol shall be ratified and the instru-
ments of ratification shall be exchanged as soon as possible. 

(2) This Amending Protocol shall enter into force on the day of 
the exchange of the instruments of ratification. The Agreement as 
amended by this Amending Protocol shall thereupon have effect 
in both Contracting States: 

a) in the case of taxes withheld at source, in respect of amounts 
paid on or after the first day of January in the calendar year 
next following the year in which this Amending Protocol enters 
into force; 

b) in the case of taxes on income and on capital, in respect of 
taxes levied for periods beginning on or after the first day of 
January in the calendar year next following the year in which 
this Amending Protocol enters into force. 

Done at Vilnius on 30 September 2022 in two originals, each 
in the German, Lithuanian and English languages, all three texts 
being authentic. In case of divergent interpretations of the Ger-
man and Lithuanian texts, the English text shall prevail.  
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Für die Bundesrepublik Deutschland 
For the Federal Republic of Germany 

M a t t h i a s  S o n n  

Für die Republik Litauen 
For the Republic of Lithuania 

G .  L a n d s b e r g i s



I. Allgemeines 

Das in Wilna am 30. September 2022 unterzeichnete Än-
derungsprotokoll ändert das Abkommen vom 22. Juli 1997 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Repu-
blik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen (BGBl. 1998 II S. 1571, 1572) und setzt den soge-
nannten BEPS-Mindeststandard im bilateralen Verhältnis 
zur Republik Litauen um. 

Die Inhalte des Änderungsprotokolls beruhen auf den Ar-
beiten im Rahmen des Mehrseitigen Übereinkommens 
vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkom-
mensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Ge-
winnverkürzung und Gewinnverlagerung (Multilaterales 
Instrument – MLI) (BGBl. 2020 II S. 946, 947), das am 
7. Juni 2017 durch die Bundesrepublik Deutschland un-
terzeichnet wurde und für die Bundesrepublik Deutsch-
land am 1. April 2021 in Kraft getreten ist. Ziel ist, die 
 abkommensbezogenen Empfehlungen des gemeinsa -
men Projekts der OECD und der G20 zur Gewinnverkür -
zung und Gewinnverlagerung („Base Erosion and Profit 
 Shifting“ – BEPS) – insbesondere des Mindeststandards 
in Aktionspunkt 6 (Vermeidung von Abkommensmiss-
brauch) – in die zwischen den beigetretenen Staaten 
 bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zu 
implementieren. Für die Wirkung des MLI ist entschei-
dend, welche Auswahlentscheidungen die einzelnen 
 Unterzeichnerstaaten getroffen haben und inwieweit eine 
Übereinstimmung der Auswahlentscheidungen im jeweili-
gen bilateralen Verhältnis vorliegt („matching“). 

Mit der Republik Litauen wurde vereinbart, die Ergebnisse 
der Auswahlentscheidungen zwischen Deutschland und 
Litauen nicht mittels des MLI, sondern über ein bilaterales 
Änderungsprotokoll umzusetzen. Das Abkommen vom 
22. Juli 1997 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppel -
besteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen (BGBl. 1998 II S. 1571, 1572) 
wurde daher aus dem Geltungsbereich des MLI ausge-
nommen. 

II. Besonderes 

Zu Artikel 1 

Dieser Artikel ersetzt den Wortlaut der Präambel des 
 Abkommens. Im Vergleich zum bisherigen Wortlaut der 
Präambel enthält der neue Wortlaut die Zielsetzung der 
Verhinderung von Steuerverkürzung und -umgehung 
(unter anderem durch missbräuchliche Gestaltung). 

Damit wird ein BEPS-Mindeststandard zu Aktionspunkt 6 
umgesetzt, welcher vorgibt, dass bereits in der Präambel 
eindeutig zum Ausdruck gebracht werden soll, dass das 
DBA neben der Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
auch Steuerverkürzung und -umgehung verhindern soll. 
Die eindeutige Absichtsbekundung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Litauen für die Auslegung 
und Anwendung der Bestimmungen des Abkommens 
 gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über 
das Recht der Verträge (WÜRV) soll auch im Hinblick auf 
die Verhinderung von Steuerverkürzung und -umgehung 
maßgeblich sein. 

Zu Artikel 2 

A b s a t z  1  ergänzt Artikel 5 des Abkommens und setzt 
Artikel 13 Absatz 4 des MLI um. 

Der neu in das Abkommen eingefügte Artikel 5 Absatz 4a 
soll einer künstlichen Aufteilung von Aktivitäten auf meh-
rere Standorte zur ungerechtfertigten Inanspruchnahme 
der Betriebsstättenausnahme nach Artikel 5 Absatz 4 des 
Abkommens entgegenwirken. Tatbestandlich kann sich 
ein Unternehmen dann nicht mehr auf die Anwendung des 
Artikels 5 Absatz 4 des Abkommens berufen, wenn es, 
oder ein mit diesem eng verbundenen Unternehmen, be-
reits eine Betriebsstätte im gleichen Staat hat. 

Im Rahmen der Umsetzung des MLI hat sich Deutschland 
durch die Anbringung eines entsprechenden Vorbehaltes 
gegen die Anwendung des Artikels 13 Absatz 4 MLI ent-
schieden. Dies erfolgte vor dem Hintergrund der mit 
 Artikel 13 Absatz 4 MLI verbundenen Akzeptanz der 
 Begriffsdefinition von „eng verbundenes Unternehmen“ in 
Artikel 15 MLI. 

Die Definition von „eng verbundenes Unternehmen“ in Ar-
tikel 15 MLI erfasst dem Wortlaut nach nur die Verbindung 
einer Person zu einem Unternehmen, jedoch nicht auch 
die Verbindung zwischen zwei Unternehmen. Diese könn-
te zwar durch eine weite Auslegung erfasst werden; die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist jedoch bei der 
Auslegung von DBA wiederholt einer engen Auslegung 
des Wortlauts einer Abkommensvorschrift gefolgt. 

Die Verbindung von Unternehmen untereinander wird 
ausdrücklich in Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Musterab-
kommens 2017 geregelt. Eine einengende Modifikation 
der Definition durch die Auswahl von Artikel 15 des MLI 
wäre nicht zielführend gewesen und würde zu Rechtsun-
sicherheit führen (siehe zur weiteren Begründung auch 
den Entwurf eines Gesetzes zu dem Mehrseitigen Über-
einkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung 
steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinde-
rung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung vom 
10. Juli 2020 – Drucksache 19/20979, Seite 145). 

In Artikel 2 Absatz 2 des Änderungsprotokolls wird jedoch 
die Definition von Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Musterab-
kommens 2017 übernommen. Daher konnte die Regelung 
von Artikel 13 Absatz 4 MLI in das Änderungsprotokoll auf-
genommen werden. 

A b s a t z  2  ergänzt Artikel 5 des Abkommens um die De-
finition von „eng verbundenes Unternehmen“ entspre-
chend Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Musterabkommens 
2017. 

Zu Artikel 3 

Dieser Artikel ergänzt den bisherigen Artikel 9 des Abkom-
mens und setzt Artikel 17 des MLI um. 

Der durch diesen Artikel eingefügte Absatz 2 sieht vor, 
dass zur Vermeidung einer Doppelbelastung infolge einer 
Gewinnberichtigung im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 
des Abkommens der andere Vertragsstaat eine Gegen-

Bundesrat                                                                         – 13 – Drucksache 142/23

Denkschrift



berichtigung vornimmt. Für eine übereinstimmende Ab-
grenzung der Gewinne zwischen verbundenen Unterneh-
men eröffnet Artikel 25 des Abkommens das Verständi-
gungsverfahren. 

Zu Artikel 4 

Artikel 4 ergänzt das Abkommen um eine allgemeine 
Missbrauchsvermeidungsklausel, die auf ein Hauptzweck-
Kriterium abstellt (Principal Purpose Test – PPT). Danach 
können Vergünstigungen nach dem Abkommen in den 
Fällen versagt werden, in denen eine Gewährung dieser 
Vergünstigungen unangemessen wäre. Diese Regelung 
entspricht Artikel 7 Absatz 1 des MLI und setzt den soge-
nannten BEPS-Mindeststandard zu Aktionspunkt 6 um. 

Zu Artikel 5 

Durch diesen Artikel wird die Nummer 8 des Protokolls 
zum Abkommen aufgehoben. Diese ist nicht mehr erfor-
derlich, da bei der Anwendung des Informationsaus-
tauschartikels (Artikel 26 des Abkommens) die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung gilt. 

Zu Artikel 6 

Dieser Artikel regelt die Ratifizierung, das Inkrafttreten so-
wie die zeitliche Anwendung des Änderungsprotokolls. 
Hiernach tritt das Änderungsprotokoll am Tag des Aus-
tauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft und wird ab 
dem 1. Januar des Jahres wirksam, das auf das Jahr des 
Inkrafttretens folgt.
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